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• Haftpflichtreparaturschaden mit Leasingfahrzeug und Ersatz von Umsatzsteuer
OLG Brandenburg, Urteil vom 22.08.2019, AZ: 12 U 11/19

Die nicht vorsteuerabzugsberechtigte Klägerin erlitt am 19.10.2017 unverschuldet mit einem
von ihr geleasten Fahrzeug einen Verkehrsunfall. Die Haftung der verklagten
unfallgegnerischen Haftpflichtversicherung dem Grunde nach stand hierbei fest. An dem
Fahrzeug entstand ein Reparaturschaden. … (weiter auf Seite 2)

• Kein Rücktritt bei unzulässiger Abschalteinrichtung des Motors EA 189 EU5 ohne
vorherige Fristsetzung; keine Anfechtung gegenüber dem Autohaus
LG Zwickau vom 16.04.2019, AZ: 5 O 186/18 (Berufung eingelegt)

Die Klägerin (Verbraucherin) erwarb bei der Beklagten zu 1) (Autohaus) am 04.03.2011 einen
gebrauchten VW Golf Plus 1.6 TDI. Die Bezahlung von 19.444,01€ und die Übergabe des
Fahrzeuges erfolgten am 05.03.2011. … (weiter auf Seite 4)

• Unbegründete Kürzungen der gegnerischen Haftpflichtversicherung (Probefahrt-,
Reinigungs-, Sachverständigen- und Mietwagenkosten)
AG Meppen Urteil vom 16.09.2019, AZ: 3 C 182

Die geschädigte Klägerin macht in eigenem Namen ihren Anspruch gegen die generische
Haftpflichtversicherung geltend. Sie begehrt die restlichen Reparatur-, Sachverständigen- 
sowie Mietwagenkosten aus dem Unfall, für welchen die Beklagte unstreitig zu 100 %
einstandspflichtig ist. Der Streitwert liegt bei 432, 57 €. … (weiter auf Seite 6)

• Versicherung schuldet vollständige Reparaturkosten, Schätzung der
Mietwagenkosten nach Schwacke
AG Siegen, Urteil vom 04.09.2019, AZ: 14 C 466/19

Der Kläger machte vor dem AG Siegen restlichen Schadenersatz resultierend aus einem
Verkehrsunfall vom 29.08.2017 geltend. Die Eintrittspflichtigkeit der verklagten
unfallgegnerischen Kfz-Haftpflichtversicherung dem Grunde nach zu 100 % stand fest.
… (weiter auf Seite 8)
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• Haftpflichtreparaturschaden mit Leasingfahrzeug und Ersatz von Umsatzsteuer 
OLG Brandenburg, Urteil vom 22.08.2019, AZ: 12 U 11/19 
 
Hintergrund 
Die nicht vorsteuerabzugsberechtigte Klägerin erlitt am 19.10.2017 unverschuldet mit einem 
von ihr geleasten Fahrzeug einen Verkehrsunfall. Die Haftung der verklagten 
unfallgegnerischen Haftpflichtversicherung dem Grunde nach stand hierbei fest. An dem 
Fahrzeug entstand ein Reparaturschaden.  
 
Die Beklagte zahlte vorgerichtlich nur die Nettoreparaturkosten und berief sich auf die 
Vorsteuerabzugsberechtigung der Leasinggeberin.  
 
Die Klägerin erhob Klage vor dem LG Potsdam, das die Erstattbarkeit von Umsatzsteuer 
ablehnte. Das Fahrzeug sei Eigentum der BMW-Bank als Leasinggeberin und diese sei zum 
Vorsteuerabzug berechtigt gewesen. Es komme nicht auf die Verhältnisse des 
Leasingnehmers, sondern auf die Verhältnisse des Leasinggebers als Eigentümer an.  
 
Die hiergegen erhobene Berufung der Klägerin vor dem OLG Brandenburg war weitaus 
überwiegend (bis auf einen Teil geltend gemachter Zinsen) erfolgreich. 
 
Aussage  
Zur Erstattbarkeit von Umsatzsteuer beim Schaden am Leasingfahrzeug führte das 
OLG Brandenburg aus:  
 
„Die Klägerin hat darüber hinaus auch Anspruch auf Erstattung der Umsatzsteuer gemäß 
§ 249 Abs. 2 Satz 2 BGB. Inwieweit bei der Frage der Erstattungsfähigkeit der Umsatzsteuer 
auf den – wie im Fall der Klägerin – nicht vorsteuerabzugsberechtigten Leasingnehmer oder 
auf den vorsteuerabzugsberechtigten Leasinggeber abzustellen ist, wenn der Leasingnehmer 
die Reparatur im eigenen Namen und auf eigene Rechnung durchführen lässt, wird in der 
Rechtsprechung unterschiedlich entschieden. Der Bundesgerichtshof hat die Frage bislang 
noch nicht ausdrücklich entschieden. Die auch vom Landgericht zitierte Entscheidung des BGH 
vom 14.08.1993 – IV ZR 181/92 – betrifft die Berechnung einer Neupreisentschädigung nach 
§ 13 AKB im Fall des Totalschadens eines Leasingfahrzeuges und ist daher für den 
vorliegenden Fall nicht einschlägig. Das OLG Frankfurt sieht einen Anspruch auf Erstattung 
der Mehrwertsteuer als gegeben an, wenn der Leasingnehmer dem Leasinggeber gegenüber 
zur Reparatur des Fahrzeuges verpflichtet ist (NZV 1998, 31). Auch das OLG Hamm stellt für 
die Fragen der Erstattung der Mehrwertsteuer bei einer vertraglichen Verpflichtung des 
Leasingnehmers, alle fahrzeugbezogenen Ansprüche aus einem Schadensfall im eigenen 
Namen geltend zu machen, wie sie auch im vorliegendem Fall gegeben ist, auf die Verhältnisse 
des Leasingnehmers ab, wobei im dortigen Fall ein Totalschaden vorlag und keine Reparatur 
vorgenommen wurde, sondern eine Ersatzbeschaffung (VersR 2002, 858, juris Rn. 22). 
Dagegen hat das OLG Stuttgart ohne nähere Begründung einen Anspruch unter Bezugnahme 
auf die oben zitierte Rechtsprechung des BGH verneint, weil es hinsichtlich der 
Erstattungsfähigkeit der Mehrwertsteuer auf die Verhältnisse des Leasinggebers ankomme 
(NZV 2005, 309, juris Rn. 6). Nach Auffassung des OLG München entsteht ein dem 
Leasingnehmer zu ersetzender Schaden durch die Umsatzsteuer nur in Bezug auf einen 
Nutzungsausfallschaden, nicht aber auf den Reparaturschaden oder den Totalschaden, da die 
Schäden lediglich den Leasinggeber als Eigentümer träfen (NZV 2015, 305, juris Rn. 30 ff.). 
Eine Ausnahme davon sieht auch das OLG München als gegeben an, wenn der geschädigte 
Leasingnehmer vertraglich zur Wiederherstellung und Reparatur verpflichtet ist und diese 
selbst für sich in Auftrag gibt (vgl. OLG München a.a.O. Rn. 34). In der Literatur wird – soweit 
ersichtlich – ebenfalls ein Anspruch auf Ersatz der Bruttoreparaturkosten bejaht, wenn der 
Leasingnehmer die Reparaturkosten aus eigenem Recht geltend macht und aufgrund des 
Leasingvertrages verpflichtet ist, die Reparatur des Leasingfahrzeuges vornehmen zu lassen 
und er dieser Verpflichtung tatsächlich nachgekommen ist (vgl. Reinking/Eggert, Der Autokauf, 
13. Aufl., Rn. L546 m.w.N.; Engel, Handbuch Kfz-Leasing, 3. Aufl. § 7 Rn. 36). 
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Nach Auffassung des Senats ist der wohl herrschenden Meinung, dass auf die Verhältnisse 
des Leasingnehmers abzustellen ist, wenn er vertraglich verpflichtet ist, die Reparatur auf 
eigene Kosten und im eigenen Namen durchführen zu lassen, zu folgen. Da der Leasingnehmer 
selbst den Vertrag mit dem Reparaturunternehmen abschließt und damit auch gegenüber dem 
Reparaturunternehmen auf Bezahlung der Vergütung haftet, tritt der Schaden unmittelbar bei 
ihm selbst ein, wenn er die Reparatur durchführen lässt und die Reparaturrechnung begleichen 
muss. Dies betrifft dann auch die Umsatzsteuer, wenn er – wie im Fall der Klägerin – nicht 
zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, da die Klägerin gegenüber der .. den Ersatz des 
vollständigen Rechnungsbetrages einschließlich der Umsatzsteuer schuldet. Da die Klägerin 
im Streitfall die Reparatur auch im eigenen Namen und auf eigene Rechnung hat durchführen 
lassen, ist der Schadenersatzanspruch auch nicht lediglich auf den Ersatz eines 
Nutzungsausfallschadens beschränkt. Zutreffend weist die Klägerin darauf hin, dass sie 
andernfalls auf der Umsatzsteuer „sitzenbleiben“ würde, da sie diese weder von dem 
Schädiger noch von dem Leasinggeber ersetzt bekommen würden, wodurch der Schädiger 
unbillig auf ihre Kosten entlastet würde, was durch die Neufassung des § 249 Abs. 2 BGB 
gerade verhindert werden sollte (vgl. Almeroth in Münchener Kommentar zum 
Straßenverkehrsrecht, § 249 BGB Rn. 352). Die Argumentation des Beklagten, in diesem Fall 
würde es sich bei dem Leasingvertrag zwischen dem Leasinggeber und dem Leasingnehmer 
um einen Vertrag zulasten Dritter handeln, erschließt sich dem Senat nicht.“ 
 
Praxis 
In der Praxis kommt es immer wieder vor, dass Leasingfahrzeuge verunfallen und sich dann 
die Frage stellt, ob bei der Behebung des Schadens Umsatzsteuer anfällt oder nicht.  
 
Wäre im konkreten Fall der Geschädigte vorsteuerabzugsberechtigt gewesen, so hätte er 
zweifelsohne den Reparaturschaden nur netto ersetzt verlangen können. Denn für ihn hätte 
diesbezüglich die Möglichkeit zum Vorsteuerabzug bestanden. Im konkreten Fall lag allerdings 
die Besonderheit eines Privatleasings vor.  
 
Die Geschädigte hatte gerade nicht die Möglichkeit, die Vorsteuer mit der Umsatzsteuerlast zu 
verrechnen. Dann kommt es nach zutreffender Ansicht des OLG Brandenburg allerdings nicht 
auf den rechtlichen Eigentümer des Fahrzeugs – also die Leasinggeberin – an, sondern auf den 
wirtschaftlichen Eigentümer – also den Leasingnehmer. 
 
Dies gilt dann, wenn der Leasingnehmer die Reparaturkosten aus eigenem Recht geltend 
macht und aufgrund des Leasingvertrags auch verpflichtet ist, die Reparatur des 
Leasingfahrzeugs vornehmen zu lassen, und er dieser Verpflichtung tatsächlich auch 
nachkommt. 
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• Kein Rücktritt bei unzulässiger Abschalteinrichtung des Motors EA 189 EU5 ohne 
vorherige Fristsetzung; keine Anfechtung gegenüber dem Autohaus 
LG Zwickau vom 16.04.2019, AZ: 5 O 186/18 (Berufung eingelegt) 
 
Hintergrund 
Die Klägerin (Verbraucherin) erwarb bei der Beklagten zu 1) (Autohaus) am 04.03.2011 einen 
gebrauchten VW Golf Plus 1.6 TDI. Die Bezahlung von 19.444,01€ und die Übergabe des 
Fahrzeuges erfolgten am 05.03.2011.  
 
Das Fahrzeug hatte einen Dieselmotor des Typs EA 189 EU5 eingebaut, dessen 
Motorsteuerung eine sogenannte „Abschaltvorrichtung“ hatte. Diese verändert die 
Abgasemission auf einem Prüfstand. Die Beklagte zu 2) (VW AG) wurde vom KBA am 
14.10.2015 verpflichtet, diese Abschaltvorrichtung durch Softwareupdate zu entfernen. 
 
Am 26.09.2017 erklärte die Klägerin gegenüber der Beklagten zu 1) die Anfechtung des 
Kaufvertrags wegen arglistiger Täuschung, hilfsweise den Rücktritt vom Kaufvertrag.  
 
Die Beklagte zu 1) wies die Klägerin am 29.09.2017 darauf hin, dass diese jederzeit bei einem 
Vertragshändler ihrer Wahl ein mit dem KBA abgestimmtes Software-Update aufspielen lassen 
kann, was bei dem streitgegenständlichen Fahrzeug auch am 06.09.2018 geschah. 
 
Die Klägerin ist der Auffassung, dass bei dem Erwerb des Fahrzeugs die Einhaltung der 
Schadstoffwerte der Euro-5-Norm sowie die Zulassungs- bzw. Genehmigungsfähigkeit 
vereinbart worden sei. Zudem würden Prospektangaben eine zugesicherte Eigenschaft 
darstellen. Eine Fristsetzung sei hinsichtlich des Rücktritts entbehrlich, da die Beklagte zu  
2. nach den Grundsätzen der Vertrauenshaftung sowie aufgrund unerlaubter Handlung hafte. 
Die Klägerin behauptet auch, dass nach dem Aufspielen ein Mehrverbrauch und teilweise 
Aussetzer des Fahrzeugs aufgetreten sind. Sie verlangt daher den Kaufpreis von 19.444,01 € 
Zug um Zug gegen Übereignung und Herausgabe des Fahrzeugs. 
 
Aussage  
Eine Anfechtung gemäß § 123 I BGB geht ins Leere, da keine arglistige Täuschung vorliege.  
 
Die Beklagte zu 1) (Autohaus) habe keine Täuschung begangen. Auch sei ein Verhalten der 
Beklagten zu 2) nicht der Beklagten zu 1) gemäß § 123 II BGB zurechenbar.  
 
Unrichtige Angaben zur Abgasemission habe die Beklagte zu 2) allenfalls im Zuge des 
Typenzulassungsverfahren gegenüber der zuständigen Behörde gemacht. 
 
Auch sei ein Rücktritt ausgeschlossen. Die Abschaltvorrichtung stelle zwar einen Sachmangel 
gemäß § 434 BGB dar. Dieser Mangel sei aber durch das Software-Update behoben worden. 
 
Es habe keine Fristsetzung zur Nacherfüllung vorgelegen. Der Kläger habe nicht substantiiert 
vorgetragen, dass eine Fristsetzung unzumutbar sei (§ 440 BGB).  
 
Diese Unzumutbarkeit sei auch schon dadurch ausgeschlossen, dass die Klägerin den 
Sachmangel durch Aufspielen des Software-Updates beheben konnte.  
 
Auch sei nicht ersichtlich, dass die Klägerin und die Beklagte zu 1) einen bestimmten 
Emissionswert vereinbart hätten. Der Vortrag, dass nach dem Software-Update Mängel 
eingetreten seien, sei unsubstantiiert. 
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Es liege auch kein Rechtsmangel vor, da zu keinem Zeitpunkt eine Zulassungsentziehung des 
Fahrzeugs gedroht habe. Es sei auch kein Fall der Prospekthaftung (§§ 311, 241 BGB) 
ersichtlich. 
 
Auch stehe dem Kläger kein Schadenersatzanspruch gegen die Beklagte zu 2) zu. Es sei keine 
Anspruchsgrundlage ersichtlich. Darüber hinaus sei dem Kläger kein Schaden entstanden, da 
das Fahrzeug (nach dem Software-Update) den Kaufpreis Wert gewesen sei.  
 
Praxis 
Das LG Zwickau verweist für einen Rücktritt vom Kaufvertrag auf die Notwendigkeit einer 
Fristsetzung zur Nacherfüllung. Der Käufer könne sich nicht auf eine Anfechtung berufen, da 
der Vertragspartner nicht VW selbst sei, sondern das Autohaus, welches bei Vertragsschluss 
keine Kenntnis von der Abschaltvorrichtung hatte.  
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• Unbegründete Kürzungen der gegnerischen Haftpflichtversicherung (Probefahrt-, 
Reinigungs-, Sachverständigen- und Mietwagenkosten) 
AG Meppen Urteil vom 16.09.2019, AZ: 3 C 182 
 
Hintergrund 
Die geschädigte Klägerin macht in eigenem Namen ihren Anspruch gegen die generische 
Haftpflichtversicherung geltend. Sie begehrt die restlichen Reparatur-, Sachverständigen- 
sowie Mietwagenkosten aus dem Unfall, für welchen die Beklagte unstreitig zu 100 % 
einstandspflichtig ist. Der Streitwert liegt bei 432, 57 €.  
 
Die Beklagte wendet ein, die Kosten für die Fahrzeugreinigung sowie die Probefahrt seien nicht 
erstattungsfähig. Darüber hinaus sei das angemietete Fahrzeug nicht als Mietwagen 
zugelassen, weshalb man nicht den gewöhnlichen Tarif eines gewerblichen Autovermieters 
zugrunde legen kann, sondern eine Schadenschätzung vorzunehmen hat.  
 
Aussage  
Dem Kläger steht gegen die Beklagte ein Anspruch auf Erstattung der restlichen 
Schadenpositionen in Höhe von insgesamt 432,57 € aus §§ 7 Abs. 1, 17 Abs. 2, Abs. 1 StVG, 
823 BGB i.V.m. § 115 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 VVG zu.  
 
Die geltend gemachten Schadenpositionen sind nach § 249 BGB erstattungsfähig. Demnach 
kann der Geschädigte den zur Herstellung der beschädigten Sache erforderlichen Geldbetrag 
verlangen. Grundsätzlich gilt die Verpflichtung des Schädigers, den gleichen wirtschaftlichen 
Zustand herzustellen, der ohne das schädigende Ereignis bestehen würde.  
 
Sowohl die Probefahrt als auch die Fahrzeugreinigung durften von einem verständigen, 
wirtschaftlich denkenden Menschen in der Lage des Geschädigten für zweckmäßig und 
notwendig, mithin für erforderlich gehalten werden. Die Durchführung der Innen- und 
Außenreinigung ebenso wie die Probefahrt erachtete der Sachverständige als notwendig, um 
die Windgeräusche der Tür und Seitenwand des Fahrzeugs zu kontrollieren. Diesen 
Erwägungen steht die Schadenminderungspflicht des Geschädigten nicht entgegen. 
 
Dem Geschädigten stehen auch die restlichen Sachverständigenkosten in Höhe von 46,61 € 
zu. Diese gehören ebenfalls zu den gemäß § 249 Abs. 2 S. 1 BGB zu ersetzenden Kosten. Die 
Kosten des Sachverständigen sind nicht für den Geschädigten erkennbar überhöht. Diesem ist 
vor der Beauftragung eines Sachverständigen nicht zumutbar, Marktforschung in Bezug auf 
den günstigsten Sachverständigen zu betreiben. Das vornehmlich angesetzte Grundhonorar ist 
nicht erkennbar überhöht und steht dem Kläger zu. 
 
Ebenso verhält es sich mit den Mietwagenkosten. Soweit diese dem Normaltarif entsprechen, 
sind auch sie zu ersetzen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich der Normaltarif aus der 
Berücksichtigung sowohl der Fraunhofer-Tabelle als auch der Schwacke-Liste ergibt. 
Berücksichtigt man diese beiden Berechnungsmethoden, sind die hier vorgebrachten 
Mietwagenkosten noch unter dem Normaltarif.  
 
Der Erstattungspflicht steht darüber hinaus auch nicht entgegen, dass es sich um einen 
Werkstattwagen und nicht um einen Mietwagen handelt. Die versicherungsrechtliche 
Einstufung, auf die der Geschädigte im Übrigen keinen Einfluss nehmen kann, hat keine 
Auswirkungen auf den zwischen den Geschädigten und dem Vermieter geschlossenen Vertrag 
und auf die sich daraus ergebenden Schadenersatzansprüche. 
 
Die Beklagte trägt außerdem vor, dass der geschädigte Kläger sich eine Eigenersparnis in Höhe 
von 10 % anrechnen lassen muss. Weil der Kläger mit dem in Anspruch genommenen 
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Mietwagen lediglich eine Strecke von 278 km zurückgelegt hat, ist eine Einsparung 
insbesondere im Hinblick auf die Wartungsintervalle moderner Fahrzeuge und des kaum 
bedeutsamen Verschleißes in nicht nennenswerter Weise messbar und damit ein Abzug nicht 
gerechtfertigt. 
 
Praxis 
Das AG Meppen sieht den Anspruch des Geschädigten auf die volle Kostenübernahme gegen 
den Haftpflichtversicherer als begründet. Dies liegt zum einen an den schadenrechtlichen 
Folgen des § 249 BGB für den Schädiger, zum anderen an einem detaillierten 
Schadengutachten, in dem die Notwendigkeit der Arbeitsschritte gut nachzuvollziehen sind. 
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• Versicherung schuldet vollständige Reparaturkosten, Schätzung der 
Mietwagenkosten nach Schwacke 
AG Siegen, Urteil vom 04.09.2019, AZ: 14 C 466/19 
 
Hintergrund 
Der Kläger machte vor dem AG Siegen restlichen Schadenersatz resultierend aus einem 
Verkehrsunfall vom 29.08.2017 geltend. Die Eintrittspflichtigkeit der verklagten 
unfallgegnerischen Kfz-Haftpflichtversicherung dem Grunde nach zu 100 % stand fest.  
 
Der Kläger beauftragte ein unabhängiges Sachverständigenbüro mit der Erstellung des 
Haftpflichtgutachtens. Nach diesem Gutachten wurde das verunfallte Fahrzeuge sodann 
repariert. Für den Ausfallzeitraum nahm der Kläger einen Mietwagen. Auf berechnete 
2.120,34 € für den Mietwagen bezahlte die Beklagte lediglich 662,16 €.  
 
Obwohl der Reparaturbetrieb dem Kläger für die Instandsetzung des Fahrzeugs 4.671,21 € 
berechnete, bezahlte die Beklagte 508,86 € zu wenig. Vor dem AG Siegen forderte der Kläger 
mithin die Differenz in Höhe 1.967,04 € ein.  
 
Die Klage war vollumfänglich erfolgreich.  
 
Aussage 
Bezüglich der Reparaturkosten stellte das AG Siegen fest, dass der von der Beklagten in Abzug 
gebrachte Betrag jedenfalls zum erforderlichen Wiederherstellungsaufwand gehöre. Hierbei 
könne dahinstehen, ob die ausgeführten Arbeiten tatsächlich erforderlich und die insoweit 
berechneten Kosten angemessen waren.  
 
Der Kläger habe eine Fachwerkstatt mit der Reparatur des verunfallten Fahrzeugs beauftragt 
und dementsprechend waren auch die Einflussmöglichkeiten auf die Art und Weise der 
Reparatur begrenzt. Es würde allerdings dem Sinn und Zweck des § 249 Abs. 2 S. 1 BGB 
widersprechen, wenn der Geschädigte bei Ausübung seiner Ersetzungsbefugnis im Verhältnis 
zum ersatzpflichtigen Schädiger mit Mehraufwendungen der Schadenbeseitigung belastet 
bliebe, deren Entstehung seinem Einfluss entzogen wären und die ihren Grund darin hätten, 
dass die Schadenbeseitigung in einer fremden, vom Geschädigten nicht mehr kontrollierbaren 
Einflusssphäre stattfinden müsse.  
 
Das Werkstattrisiko gehe zulasten des Schädigers. Hierbei mache es keine Unterschiede, ob 
die Werkstatt überhöhte Preise oder Arbeitszeiten in Ansatz bringe, Arbeiten berechne, die in 
dieser Weise nicht ausgeführt worden seien, oder aber unnötige Arbeiten in Rechnung stelle.  
 
Bezüglich der Mietwagenkosten ging das AG Siegen davon aus, dass der Geschädigte dann 
Bedenken an der Angemessenheit des ihm angebotenen Tarifs haben müsste, wenn dieser 
gegenüber den ortsüblichen Normaltarifen in auffälliger Weise erhöht sei.  
 
Davon sei in der Regel dann auszugehen, wenn der konkrete Tarif um mindestens 50 % über 
dem ortsüblichen Normaltarif liege. Das AG Siegen bestimmte den ortsüblichen Normaltarif 
anhand des arithmetischen Mittels der Werte aus Schwacke und Fraunhofer.  
 
Unter Berücksichtigung eines Eigenersparnisabzugs von 3 % und Addierung der Kosten für die 
Haftungsbegrenzung, des zusätzlichen Fahrers und des Navis ermittelte das AG Siegen einen 
durchschnittlichen Normaltarif in Höhe von 1.438,61 €. Der konkret berechnete Betrag lag damit 
nur um etwa 45 % über diesem Normaltarif. Demgemäß läge eine auffällige Erhöhung nicht vor.  
 
Das AG Siegen sprach somit sämtliche Mietwagenkosten zu.  
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Praxis 
Bezüglich der Reparaturkosten ist die Entscheidung des AG Siegen konsequent. Es geht nicht 
darum, welche Reparaturkosten tatsächlich notwendig und angemessen sind. Es kommt 
insgesamt nicht auf die Sicht eines Sachverständigen an.  
 
Der Schaden ist aus der Sicht des Geschädigten zu ermitteln. Macht dieser von seiner 
Ersetzungsbefugnis Gebrauch und beauftragt selbst eine Reparaturwerkstatt, soll er nicht das 
Risiko der Verteuerung einer Reparatur tragen. Folgerichtig sprach das AG Siegen den 
restlichen Schaden in Form von Reparaturkosten zu.  
 
Auch bezüglich der Mietwagenkosten kam das AG Siegen zutreffend zu dem Entschluss, dass 
es nicht darum geht, welcher Tarif aus der Sicht eines Sachverständigen der Region 
durchschnittlich und ortsüblich ist, auch hier ist die Sicht des Geschädigten maßgeblich. Liegt 
ein konkret berechneter Tarif nicht mehr als 50 % über dem Ortsdurchschnitt, kann noch von 
der Erforderlichkeit ausgegangen werden.  
 
Andere Amtsgerichte gewähren diesen Zuschlag allerdings nicht, sodass die 
Einzelfallbezogenheit der Entscheidung des AG Siegen zu berücksichtigen ist.  
  
 


